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Keine erweiterte Kürzung des
Gewerbeertrags einer
Komplementär-GmbH bei
fehlender Beteiligung am
Gesellschaftsvermögen einer
nicht gewerblich geprägten
GmbH & Co. KG

Die Beteiligung einer GmbH als Komplementärin an einer
grundbesitzverwaltenden, nicht gewerblich geprägten
Kommanditgesellschaft (Zebragesellschaft) ist keine Verwaltung und
Nutzung eines nach § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO zuzurechnenden eigenen
Grundbesitzes und berechtigt nicht zur erweiterten Kürzung des
Gewerbeertrags (§ 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG), wenn die GmbH am
Vermögen der Zebragesellschaft nicht beteiligt ist. Die Komplementär-
GmbH nutzt insofern fremden Grundbesitz. Dies hat der
Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/238055/
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Sachverhalt

In der Sache ist streitig, ob der Klägerin, einer GmbH, die erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags gemäß §

9 Nr. 1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes in der in den Streitjahren 2012 bis 2015 geltenden Fassung

(GewStG) zusteht, obwohl sie als Komplementärin ohne Vermögensbeteiligung an einer

grundbesitzverwaltenden KG beteiligt war und für die Übernahme der Vollhaftung ein Entgelt erhielt. 

Die Klage vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg hatte keinen Erfolg.
Die Klägerin sei am Vermögen der KG nicht beteiligt gewesen und habe mit der Übernahme der Haftung für

die KG gegen Zahlung eine entgeltliche Leistung erbracht. Die Klägerin habe damit eine der erweiterten

Kürzung entgegenstehende Nebentätigkeit ausgeübt. Sie erbringe durch die Übernahme der persönlichen

Haftung eine Leistung an die KG.

Entscheidung des BFH

Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision als unbegründet

zurückgewiesen.

Der Klägerin steht die erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nicht zu.

Dies gilt unabhängig davon, ob die Übernahme der Vollhaftung gegen Entgelt allein auf dem

Gesellschaftsvertrag oder auf einem gesonderten schuldrechtlichen Vertragsverhältnis zwischen der

Klägerin und der KG beruhte.

Die Beteiligung einer GmbH als Komplementärin an einer grundbesitzverwaltenden, nicht gewerblich

geprägten Kommanditgesellschaft (Zebragesellschaft) ist keine Verwaltung und Nutzung eines nach § 39

Abs. 2 Nr. 2 AO zuzurechnenden eigenen Grundbesitzes und berechtigt nicht zur erweiterten Kürzung des

Gewerbeertrags (§ 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG), wenn die GmbH am Vermögen der Zebragesellschaft nicht

beteiligt ist. Die Komplementär-GmbH nutzt insofern fremden Grundbesitz.

Übernimmt eine GmbH, in deren Gesellschaftsvermögen sich neben Grundbesitz und gegebenenfalls

Kapitalvermögen auch Beteiligungen an vermögensverwaltenden, nicht gewerblich geprägten

Personengesellschaften befinden, ohne Vermögensbeteiligung, aber gegen Haftungsvergütung die

Komplementärhaftung in einer KG, stellt jedenfalls die Nutzung des Absicherungspotentials ihres

Beteiligungsvermögens eine für die erweiterte Kürzung schädliche Nebentätigkeit dar.

Fundstelle

BFH, Urteil vom 20. April 2023 (III R 53/20), veröffentlicht am 22. Juni 2023.

Eine englische Zusammenfassung dieses Urteils finden Sie hier.
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